
am Wochenende haben wir Deutsche mit unseren Gästen aus 

der ganzen Welt voller Freude die Maueröffnung vor 25 Jah-

ren gefeiert. Mit diesem friedlichen Fest, in dessen Verlauf 

sich der von rund 7.000 Luftballons nachgebildete Grenzver-

lauf buchstäblich in Luft auflöste, erinnerte eine Million Men-

schen an die Überwindung eines Unrechtsstaates. Die ein-

drucksvolle „Lichtgrenze“ führte uns allen noch einmal vor 

Augen, wo das schlimmste Sinnbild der SED-Diktatur, die 

Berliner Mauer mit dem Todesstreifen Ost und West teilte. 25 

Jahre nach der ersten Grenzöffnung an der Bornholmer Straße 

erscheint die deutsche Teilung wie ein Albtraum, den unser 

Land endlich abschütteln konnte.  

Die Dinge haben sich im November 1989 zum Guten gewen-

det. Der alte „Drachen“ der einheitssozialistischen Diktatur des 

Proletariats, den mutige Bürgerrechtler bezwungen und unab-

hängige Geister wie Wolf Biermann zersungen haben, ist nicht 

mehr. Biermann, dessen Besuch im Plenarsaal am vergangenen 

Freitag einen bemerkenswerten Höhepunkt in der Geschichte 

unseres Parlaments darstellt, hat in eindrucksvoller Weise 

Wesen und Folgen der friedlich überwundenen Diktatur beim 

Namen genannt und auch über das Heute Klartext geredet.  

Dieses Gefühl teilen sicher auch die mehr als 4.000 Demonst-

ranten in Erfurt, die ihrer Sorge darüber Ausdruck verliehen, 

dass die Nachfolgepartei der vor 25 Jahren unter so großem 

Einsatz von den Menschen entmachteten SED nun von SPD 

und Grünen erneut eine führende Rolle zugewiesen bekommt 

– diesmal freiwillig. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr/Euer 

Die Diskussion um das Thema Suizidbeihilfe bewegt die Men-

schen in unserem Lande. Es handelt sich um eine emotionale 

und kontrovers geführte Debatte, die die Frage betrifft, wie 

unsere Gesellschaft mit Alter, Krankheit und Tod umgeht. Es 

geht dabei um Menschenwürde, Lebensschutz und das Recht 

auf Selbstbestimmung, aber auch um das Signal für die Gesell-

schaft, das wir beim Umgang mit dem menschlichen Leben in 

der letzten Lebensphase geben. Eine politische Entscheidung 

ist gefordert, da sogenannte Sterbehilfevereine derzeit eine 

rechtliche Lücke nutzen und schwerkranken, aber auch alters-

müden und psychisch kranken Menschen in unserem Land 

geschäftsmäßig und organisiert Beihilfe zum Suizid gewähren. 

In unserer Fraktion besteht weitgehend Einigkeit, dass die 

organisierte Sterbehilfe verboten werden soll. Damit gehen 

wir über einen Gesetzentwurf aus der letzten Legislaturperio-

de hinaus. Gleichzeitig gibt es unterschiedliche Ansichten zu 

der Frage, ob ein ärztlich assistierter Suizid im Ausnahmefall 

zugelassen werden sollte. Mediziner, Kirchenvertreter und 

Juristen haben uns in einer fraktionsoffenen Sitzung Ende Sep-

tember ihre Erfahrungen und Überlegungen zu Suizidbeihilfe 

sowie zur Palliativ- und Hospizversorgung vorgestellt. Einig-

keit besteht, dass den Menschen am Ende des Lebens bessere 

medizinische und psychologische Begleitung zur Seite gestellt 

werden muss. Wir wollen daher die Palliativmedizin und das 

Hospizwesen flächendeckend ausbauen. In einer vierstündigen 

Orientierungsdebatte hatten in dieser Woche Abgeordnete 

aller Fraktionen die Möglichkeit, ihre Einstellung zum Thema 

Suizidbeihilfe darzulegen. Einige Gruppen haben sich bereits 

gefunden und mit ihren Vorstellungen positioniert. Dieser 

Prozess wird sich nach der Orientierungsdebatte fortsetzen. 

Für das Frühjahr ist eine Anhörung im Deutschen Bundestag 

geplant. Eine endgültige Verabschiedung streben wir nicht vor 

Sommer 2015 an, damit ausreichend Zeit bleibt, einen Aus-

tausch von Expertise und Argumenten mit besonderer Sensibi-

lität und Intensität zu ermöglichen. 

Orientierungsdebatte zur Sterbebegleitung 

14.11.2014 



Kinderpornografie wirksam bekämpfen und härter bestrafen 

Die sogenannte Bereinigungssitzung... 

In dieser Woche haben wir Forderungen 

der CDU/CSU-Bundesfraktion nach ei-

nem besseren Opferschutz umgesetzt. 

Mit dem Gesetzesbeschluss zum Sexual-

strafrecht schützen wir insbesondere Kin-

der und Jugendliche besser vor sexuellem 

Missbrauch. Verbessert wird der Schutz 

der Intimsphäre vor Verletzung durch 

Bildaufnahmen – vor allem durch Nackt-

bilder. Im Hinblick auf die offenkundig 

gewordenen Schutzlücken werden insbe-

sondere die unbefugte Herstellung, Ver-

breitung und das Gebrauchen von Nackt-

aufnahmen unter Strafe gestellt. 

Zudem werden künftig, wie von uns seit 

langem gefordert, Minderjährige vor 

sexuellen Übergriffen in Abhängigkeits-

verhältnissen besser geschützt. Wir 

schließen die Strafbarkeitslücke für die 

Fälle, in denen Vertretungslehrer eine 

sexuelle Beziehung zu ihren minderjähri-

gen Schülern eingehen. Ebenfalls haben 

wir durchgesetzt, dass minderjährige 

Kinder vor sexuellen Handlungen der mit 

ihnen in einem Haushalt lebenden Perso-

nen besonders zu schützen sind. 

Zur Verbesserung des Opferschutzes 

Nach getaner Arbeit und als willkomme-

ne Pause zwischendurch in dieser langen 

Sitzung hat es sich als Tradition so entwi-

ckelt, dass ich nach der Beratung des 

Etats von Minister Gabriel in mein Büro 

auf ein Glas Wein einlade. Dabei sind 

dann auch die Berichterstatter der ande-

ren Fraktionen, denn wir Haushälter pfle-

gen ein sehr gutes Miteinander. 

 

...haben wir Haushälter in dieser Woche 

mal wieder hinter uns gebracht. Diese 

Sitzung des Haushaltsausschusses findet in 

der Regel einmal im Jahr statt und dort 

wird dann der Bundeshaushalt für das 

nächste Jahr festgezurrt. Bei den Beratun-

gen sind nacheinander alle Bundesminis-

terinnen und –minister anwesend. Diese 

Sitzung wird auch die „Nacht der langen 

Messer“ genannt, da sie meistens bis mor-

gens gegen 4:30 Uhr dauert und je nach-

dem schmerzliche Entscheidungen getrof-

fen werden. 

Wie an dieser Stelle bereits mehrfach 

berichtet, bin ich im Haushaltsausschuss 

zuständig für den Etat von Sigmar Gabriel 

als Bundesminister für Wirtschaft und 

Energie. 

wird die strafrechtliche Verjährung von 

verschiedenen Delikten künftig nicht 

schon ab dem 21. Lebensjahr, sondern 

erst ab dem 30. Lebensjahr des Opfers 

beginnen. Schwere Sexualdelikte können 

damit nicht vor Vollendung des 50. Le-

bensjahres des Opfers verjähren, so dass 

die häufig stark traumatisierten Opfer 

Zeit haben, das Geschehene zu verarbei-

ten. Zudem wird der Strafrahmen beim 

Besitz kinderpornografischer Schriften 

und bei der Verletzung des höchstpersön-

lichen Lebensbereichs durch Bildaufnah-

men erhöht. Auch macht sich zukünftig 

strafbar, wer kinder- und jugendporno-

grafische Live-Darbietungen veranstaltet 

oder besucht.  

Ausgleich zwischen Mietern 

und Vermietern anpassen 
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Im Koalitionsvertrag haben sich CDU/

CSU und SPD darauf geeinigt, das beste-

hende Mietrecht im Sinne einer Verbes-

serung des Ausgleiches zwischen Mietern 

und Vermietern anzupassen. Wir haben 

den entsprechenden Gesetzentwurf in 

dieser Woche in erster Lesung beraten. 

Ein Element ist das sog. Bestellerprinzip 

in der Vermittlung von Mietwohnraum. 

Dieses soll im Wohnungsvermittlungsge-

setz eindeutig so geregelt werden, dass 

der Makler vom Wohnungssuchenden 

nur noch dann eine Provision verlangen 

kann, wenn er das Mietobjekt ausschließ-

lich aufgrund eines Vermittlungsvertrages 

mit diesem beschafft hat. Ein zweites 

Element ist die sog. Mietpreisbremse. 

Diese erlaubt den Ländern für eine be-

grenzte Dauer von maximal fünf Jahren 

in Gebieten mit nachgewiesenermaßen 

angespannten Wohnungsmärkten eine 

Deckelung des Anstiegs der Bestandsmie-

ten vorzunehmen. In diesen Gebieten 

dürfen Mieten im Bestand bei Neuab-

schlüssen höchstens 10 Prozent über der 

ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, wo-

bei die bisher für die Wohnung verlangte 

Miete nicht abgesenkt werden muss. Aus-

genommen sind Neubauwohnungen, die 

nach dem 1. Oktober 2014 erstmals ge-

nutzt und vermietet werden, sowie um-

fassend modernisierte Wohnungen. Der 

Nachweis eines angespannten Wohnungs-

marktes erfolgt anhand objektiver gesetz-

licher Kriterien durch die jeweilige Lan-

desregierung, die auch einen Maßnah-

menplan gegen das mangelnde Angebot 

vorlegen muss. Unbestreitbar ist schließ-

lich, dass die Ursache für steigende Mie-

ten, das zu geringe Wohnungsangebot, 

nur über verstärkten Neubau dauerhaft 

beseitigt werden kann.  
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